
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
1 8 .  W a h l p e r i o d e

A n t w o r t

des Ministeriums der Justiz

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Lisa-Marie Jeckel (FREIE WÄHLER) 
– Drucksache 18/4313 –

Gesetzliche Betreuung

Die Kleine Anfrage – Drucksache 18/4313 – vom 27. September 2022 hat folgenden Wortlaut:

Gesetzliche Betreuung soll Menschen in Not unterstützen. Doch viele staatliche Helfer missbrauchen ihre Macht, so die Vorwür-
fe, welche immer wieder in der Presse zu lesen sind. Wie viele Menschen derzeit in der Bundesrepublik (BRD) gesetzlich Betreut 
werden, ist unbekannt. Angeblich werden rund 1,3 Mio. Menschen in der BRD betreut. Die Zahlen stagnieren aber seit 20 Jahren.
Seit dem Jahr 2017 veröffentlicht das Bundesamt für Justiz keine Daten mehr dazu, einige Bundesländer liefern ihm keine Zahlen. 
Eigentlich stellt dies einen Verstoß gegen die von der BRD ratifizierte UN Behindertenrechtskonvention, die solch eine Überprü-
fung fordert, dar. In Hessen sollen teilweise die Gerichte noch handschriftliche Strichlisten führen, welche über die Oberlandes-
gerichte bei den Landesministerien eingereicht werden.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Werden dem Bundesamt für Justiz die Anzahl von gesetzlich Betreuten Personen von Rheinland-Pfalz gemeldet?
2. Wie werden, im oben genannten Zusammenhang in Rheinland-Pfalz, Meldungen und Übersichten, zu den gesetzlich betreuten 

Personen, geführt?
3. Wie viele Beschwerden gab es im Zusammenhang mit gesetzlicher Betreuung seit dem Jahr 2017 (bitte aufgelistet nach Jahren)?
4. Wie viele Anzeigen wegen Vermögensdelikten durch amtliche Betreuer wurden seit dem Jahr 2017 zur Anzeige gebracht?
5. Wie oft wurde seit dem Jahr 2017 gegen § 1897 Abs. 4 BGB wegen Eignungsmangel in Rheinland-Pfalz entschieden?
6. Wie hoch ist der derzeitige Anteil jeweils an ehrenamtlichen und selbstständigen Berufsbetreuern in Rheinland-Pfalz?
7. Wie viele Personen im Rhein-Lahn-Kreis werden derzeit gesetzlich betreut?

Das Ministerium der Justiz hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit angefügtem Schreiben beantwortet.

Drucksache 18/4481
zu Drucksache 18/4313

13. 10. 2022

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 17. Oktober 2022



Ministerium der Justiz Rheinland-Pfalz| Postfach 32 60 | 55022 Mainz

1/3

Kernarbeitszeiten
09:30 - 12:00 Uhr
14:00 - 15:00 Uhr
Freitag: 09:30 - 12:00 Uhr

Verkehrsanbindung
Bus ab Mainz-Hauptbahnhof
Linie 6 bis Haltestelle Bauhofstraße

Parkmöglichkeiten
Schlossplatz, Rheinufer
für behinderte Menschen:
Diether-von-Isenburg-Straße

Die Datenschutzerklärung zur Informationspflicht nach Artikel 13 und 14 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des Landesda-
tenschutzgesetzes finden Sie auf der Startseite des Internetauftritts des Ministeriums der Justiz: https://jm.rlp.de/de/startseite/ (Ziffern I., II., 
III. und VIII.). Auf Wunsch übersenden wir diese Informationen auch in Papierform.

- per E-Mail -

- Eilt sehr! Bitte sofort vorlegen! -

Präsident des Landtags
Rheinland-Pfalz
Herrn Hendrik Hering, MdL
Platz der Mainzer Republik 1
55116 Mainz

DER MINISTER

Ernst-Ludwig-Straße 3
55116 Mainz
Zentrale Kommunikation:
Telefon 06131 16-0
Telefax 06131 16-4887
Poststelle@jm.rlp.de
www.jm.rlp.de

13. Oktober 2022

Kleine Anfrage der Abgeordneten Lisa-Marie Jeckel vom 27. September 2022 
„Gesetzliche Betreuung“
Anfrage Nummer 18/4313

Sehr geehrter Herr Präsident, 

namens der Landesregierung beantworte ich die vorbezeichnete Kleine Anfrage wie 

folgt:

Zu Frage 1:

Die statistische Erfassung der Daten in Betreuungsverfahren erfolgt in Rheinland-Pfalz 

seit dem 1. Januar 2017 gemäß der "Anordnung zur Erhebung von statistischen Daten 

in Verfahren des Betreuungsgerichts“ (B-Statistik). Diese ist durch die Landesjustizver-

waltungen im länderübergreifenden Ausschuss für Justizstatistik beschlossen und ein-

geführt worden. Die B-Statistik ist eine noch junge Statistik, die derzeit im bundesweiten 

Zusammenwirken optimiert wird. Ihre Daten sind derzeit nur begrenzt aussagefähig.

Dies ist insbesondere auf programmiertechnische Herausforderungen und Unklarheiten 

zu den Einzelheiten der Datenerfassung zurückzuführen.
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Gleichwohl hat das Ministerium der Justiz Rheinland-Pfalz bereits von Anfang an (be-

ginnend mit dem Erhebungsjahr 2017) die Jahresauswertungen der B-Statistik dem 

Bundesamt für Justiz in regelmäßigen Abständen zur Verfügung gestellt und dabei je-

weils auf die begrenzte Aussagekraft hingewiesen. 

 

Zu Frage 2: 

Die Daten für die B-Statistik werden in Rheinland-Pfalz vor Ort bei den jeweiligen Amts-

gerichten über das IT-Fachverfahren forumSTAR erfasst. Die Auswertung der Daten 

erfolgt durch die IT-Fachgruppen bei den beiden Oberlandesgerichten Koblenz und 

Zweibrücken für den jeweiligen Bezirk. Dabei kommt bisher – wie in einigen anderen 

Ländern auch – das sog. „Bayerische Justizverwaltungsportal“ (JVP) zur Anwendung. 

Die statistischen Auswertungen liegen sodann als Excel-Dateien vor und stehen – auch 

dem Ministerium der Justiz – für jedes Amtsgericht gesondert, als Zusammenfassungen 

für die Landgerichts- und Oberlandesgerichtsbezirke sowie auf Landesebene zur Ver-

fügung.  

 

Zu Frage 3: 

In den Statistiken der Landgerichte in Zivilsachen werden unter anderem Betreuungs-

beschwerden erfasst. Hiernach waren in den letzten Jahren folgende Fallzahlen bei den 

rheinland-pfälzischen Landgerichten insgesamt zu verzeichnen: 

 

Jahr 2017: 336 

 

Jahr 2018: 302 

 

Jahr 2019: 307 

 

Jahr 2020: 319 

 

Jahr 2021: 364 

 

Als Betreuungsbeschwerden werden auch Vergütungsbeschwerden erfasst, sodass 

auch diese in den vorgenannten Zahlen enthalten sind. Hingegen werden Beschwerden 
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in Freiheitsentziehungs-, Unterbringungs- und betreuungsgerichtlichen Zuweisungssa-

chen gesondert erfasst; derartige Angelegenheiten fallen also statistisch nicht unter Be-

treuungsbeschwerden. 

 

Zu Frage 4: 

Die Anzahl der Anzeigen gegen amtliche Betreuer wegen Vermögensdelikten seit 2017 

ist nicht bekannt. Sie lässt sich weder der Verfahrensstatistik der Staatsanwaltschaften 

noch der Strafverfolgungsstatistik entnehmen. Auch auf Grundlage der Daten der Poli-

zeilichen Kriminalstatistik (PKS) kann keine Aussage über das Fallaufkommen getroffen 

werden. Der „amtliche Betreuer" wird in den genannten Statistiken nicht ausgewiesen. 

 

Zu Frage 5: 

Die Anzahl der Fälle, in denen von Betroffenen vorgeschlagene Betreuer wegen Eig-

nungsmängeln nicht bestellt wurden, ist nicht bekannt. Bei den Amtsgerichten des Be-

zirks erfolgt keine systematische Erfassung dieser Fälle. Es fehlt die technische Mög-

lichkeit, die Anzahl dieser Verfahren zu ermitteln.  

 

Zu Frage 6:  

Die B-Statistik des Landes Rheinland-Pfalz weist für das Jahr 2021 landesweit 53.343 

Verfahren mit fortdauernden (Bestands-) Betreuungen aus. Hiervon wird die Betreuung 

in 28.562 Fällen (53,5 %) ausschließlich beruflich geführt. In 23.097 Fällen (43,3 %) 

wird die Betreuung auf ehrenamtlicher Basis geführt. Darüber hinaus gibt es in weiteren 

1.684 Fällen (3,2 %) die Konstellation, dass die Betreuung ehrenamtlich und beruflich 

ausgeübt wird. Diese Angaben unterliegen den zu Frage 1 geschilderten Unwägbarkei-

ten. 

 

Zu Frage 7: 

Derzeit werden 3319 Personen im Rhein-Lahn-Kreis gesetzlich betreut. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Herbert Mertin 
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